
worden ist, zu vertiefen und die begonnenen gesunden 
Prozesse zu stärken und unumkehrbar zu machen.

Zar Kodifikationsarbeit der Völkerrechtskommission

Mit besonderer Aufmerksamkeit erörterte der Rechts
ausschuß den Bericht der UNO-Völkerrechtskommission 
(ILC) über die von ihr im Jahre 1974 geleistete Ar- 
beit./3/ Dabei ging es nicht nur darum, den Stand der 
Kodifikationsarbeiten der ILC zu den Problemen der 
Staatennachfolge, der völkerrechtlichen Verantwort
lichkeit, der Verträge zwischen Staaten und internatio
nalen Organisationen und zu anderen Völkerrechtsfra
gen kritisch einzuschätzen. Die Delegierten zahlreicher 
UNO-Mitgliedstaaten waren darüber hinaus bemüht, der 
ILC eine Orientierung für ihre künftige Arbeit zur Wei
terentwicklung des Völkerrechts zu geben.

Zur Staatennachfolge in Verträge

Die ILC hatte auf ihrer 26. Tagung im vergangenen Jahr 
in 2. Lesung einen 39 Artikel umfassenden Entwurf über 
die Staatennachfolge in Verträge angenommen. Auf 
ihrem Arbeitsprogramm steht außerdem die Kodifizie- 
rung der Staatennachfolge in andere Materien als Ver
träge. Diese Fragen sind für die DDR als Rechtsnach
folger des ehemaligen Deutschen Reiches von unmittel
barem Interesse.
Der von der ILC ausgearbeitete Entwurf über die Staa
tennachfolge in Verträge geht grundsätzlich vom sog. ta
bula rasa-Prinzip aus, das dem Nachfolgestaat in Über
einstimmung mit dem Selbstbestimmungsrecht und dem 
Prinzip der souveränen Gleichheit die freie Entschei
dung überläßt, ob er in die Verträge seines Vorgängers 
nachfolgt oder nicht. Ausgenommen davon sind Grenz
verträge und einige andere Kategorien von Verträgen. 
Für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und die 
Festigung der internationalen Sicherheit ist es von be
sonderer Bedeutung, daß Verträge, durch die eine Grenze 
oder ein Territorialregime festgelegt wird, von der Staa
tennachfolge nicht berührt werden. Es entspricht den 
Interessen aller Staaten, daß durch die Fälle der Staa
tennachfolge die bestehenden internationalen Vertrags
beziehungen, die in Übereinstimmung mit den allge
mein anerkannten Prinzipien des Völkerrechts geschaf
fen wurden und der Sicherung des Friedens sowie der 
Entwicklung der gleichberechtigten internationalen Zu
sammenarbeit dienen, nicht gestört werden. Von dem 
sowjetischen Mitglied der ILC war deshalb der Vor
schlag unterbreitet worden, daß multilaterale Verträge 
universellen Charakters, die zum Zeitpunkt der Staa
tennachfolge hinsichtlich des Territoriums, auf das sich 
die Staatennachfolge bezieht, in Kraft sind, auch wei
terhin in Kraft bleiben, es sei denn, der Nachfolgestaat 
erklärt diese Verträge ausdrücklich für sich beendet. 
Durch eine derartige Bestimmung würde gesichert, daß 
solche allgemeinen multilateralen Verträge wie z. B. 
der Atomteststoppvertrag, der Vertrag über die Nicht
weiterverbreitung von Kernwaffen, die Rotkreuz-Kon- 
ventionen, die Menschenrechtskonventionen u. a. nicht 
automatisch durch die Nachfolge für den Nachfolge
staat außer Kraft gesetzt werden.
Dieser Vorschlag wurde von der ILC jedoch nicht an
genommen. Die Delegierten sozialistischer Staaten sowie 
von Entwicklungsländern, aber auch Delegierte aus ka
pitalistischen Staaten kritisierten diese Haltung der ILC 
und sprachen sich dafür aus, den obengenannten Vor
schlag in den Entwurf über die Staatennachfolge in 
Verträge aufzunehmen.
In ihrem Entwurf geht die ILC davon aus, daß die Fälle
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der Nachfolge im Ergebnis sozialer Revolutionen ledig
lich als Fälle der Rechtsnachfolge von Regierungen zu 
behandeln seien. Diese Auffassung ist jedoch unhaltbar. 
Die Praxis der Rechtsnachfolge der UdSSR, der DDR 
und der anderen sozialistischen Staaten zeigt, daß die 
sozialistische Revolution zum Entstehen eines neuen 
historischen Staatstyps und damit eines qualitativ neuen 
Völkerrechtssubjekts führt. Es handelt sich in den Fäl
len sozialer Revolutionen also eindeutig um die Nach
folge von Staaten und nicht um Fälle der Nachfolge von 
Regierungen. Die Delegierten der UdSSR, der Mongoli
schen Volksrepublik, der DDR, Australiens und ande
rer Staaten verwiesen darauf, daß Nachfolgestaaten, die 
im Ergebnis sozialer Revolutionen entstanden sind, das 
gleiche Recht der freien Entscheidung über die Ver
träge ihres Vorgängerstaates haben müssen wie Nach
folgestaaten im Zusammenhang mit der Dekolonialisie- 
rung oder anderen Fällen der Staatennachfolge.

Angesichts der Mängel des von der ILC vorgelegten 
Entwurfs wurde von den Delegierten sozialistischer und 
anderer Staaten gefordert, daß die Staaten erneut um 
schriftliche Stellungnahmen gebeten werden und die 
ILC ihren Entwurf unter Berücksichtigung dieser Mei
nungsäußerungen noch einmal überarbeitet, ehe eine 
Staatenkonferenz zur Ausarbeitung der Konvention über 
die Staatennachfolge in Verträge einberufen wird. Die 
XXIX. UNO-Vollversammlung forderte in der Resolu
tion 3315 (XXIX) alle UNO-Mitgliedstaaten auf, bis 
zum 1. August 1975 zum vorliegenden Entwurf der ILC 
Stellung zu nehmen, und beschloß, auf der nächsten 
UNO-Vollversammlung die Frage der weiteren Behand
lung der Staatennachfolge in Verträge als gesonderten 
Tagesordnungspunkt zu erörtern.

Zur völkerrechtlichen Verantwortlichkeit

Von den Delegierten zahlreicher UNO-Mitgliedstaaten 
wurde kritisiert, daß die Arbeiten der ILC zur Kodifika
tion der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit, die für die 
Einhaltung und Durchsetzung der völkerrechtlichen Ver
pflichtungen der Staaten von zentraler Bedeutung ist, 
zu langsam vorangehen. In ihrer über 20jährigen Ar
beit zu dieser Frage hat die ILC bisher lediglich die 
Entwürfe von 9 Artikeln zu diesem Gegenstand vorge
legt. Von den Delegierten der sozialistischen Staaten 
wurde gefordert, daß sich die ILC nunmehr auf die 
Kernfragen der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit 
konzentriert. Der Delegierte der DDR erklärte u. a.: 

„Nachdem in der Aggressionsdefinition bekräftigt 
wurde, daß ein Aggressionskrieg ein Verbrechen ge
gen den Weltfrieden darstellt, sollte auch die Völker
rechtskommission nicht bei der Feststellung stehen
bleiben, daß der Bruch einer völkerrechtlichen Ver
pflichtung eines Staates völkerrechtliche Verantwort
lichkeit nach sich zieht. Die Delegation der DDR hält 
es politisch und juristisch für wesentlich, über diese 
Feststellung hinaus deutlich verschiedene Kategorien 
von Rechtsverletzungen zu unterscheiden. So sollten 
z. B. die Aggression als Verbrechen gegen den Welt
frieden sowie Kolonialismus und Genocid nicht als 
gewöhnliche Vertragsverletzungen betrachtet werden. 
Das entspricht bereits dem geltenden Recht und ist 
hinsichtlich der an die Rechtsverletzung zu knüpfen
den Rechtsfolgen von großer praktischer Bedeu
tung.“^

Die Auffassung der sozialistischen Staaten, daß die ILC 
bei ihrer künftigen Arbeit der völkerrechtlichen Ver
antwortlichkeit für Aggressionen und Kolonialismus be
sondere Aufmerksamkeit widmen muß, wurde von den
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